
Wird die Altersgrenze für die Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute 
auch angehoben? 

Ja. Für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze 
schrittweise auf das 62. Lebensjahr angehoben. Versicherte, die vor dem 1. Januar 1952 
geboren sind, haben Anspruch auf diese Altersrente nach Vollendung des 60. Lebensjahres.  
 
Nähere Informationen finden Sie in dieser Tabelle: 
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